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Sehr geehrte Mandantin,  
sehr geehrter Mandant, 

wir möchten Sie nachfolgend auch in diesem Monat wieder über wichtige Neuerungen aus dem steuerrechtlichen 
Bereich informieren. Der Schwerpunkt in dieser Ausgabe liegt dabei auf dem „Gesetz zur Umsetzung steuerrecht-
licher EU-Vorgaben sowie weiterer steuerrechtlicher Regelungen“: 

 Steuerrecht 

Gesetz zur Umsetzung EU-rechtlicher 
Vorgaben und weiterer Änderungen 
Am 26. 3. 2010 hat der Bundesrat dem „Gesetz zur 
Umsetzung steuerrechtlicher EU-Vorgaben sowie 
weiterer steuerrechtlicher Regelungen“ zugestimmt. 
Die wichtigsten Eckpunkte des Gesetzes stellen wir 
Ihnen im Einzelnen nachfolgend vor: 

1. Erweiterung des Spendenabzugs 
Bislang waren nur Spenden an Körperschaften im 
Inland bis zu einer bestimmten Höhe als Sonderaus-
gaben abziehbar. Der Europäische Gerichtshof hat 
diese Beschränkung auf inländische Körperschaften 
Anfang 2009 beanstandet. Nunmehr können Spenden 
an Körperschaften mit Sitz in der EU/im EWR ab-
gesetzt werden. Die folgenden Voraussetzungen 
sind zu beachten: 

Die ausländische Körperschaft müsste von der 
(deutschen) Körperschaftsteuer befreit sein, falls 

sie inländische Einkünfte erzielte. Entscheidend ist 
also, ob sie ausschließlich und unmittelbar gemein-
nützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgt. 
Es kommt dabei nicht darauf an, ob sie im Ausland 
als gemeinnützig anerkannt ist.  

    Der EU-/EWR-Staat, in dem die ausländische Kör-
perschaft ihren Sitz hat, muss nach einem interna-
tionalen Abkommen zwischen Deutschland und 
dem auslän-dischen Staat zur Amtshilfe bereit 
sein. So kann der deutsche Fiskus überprüfen, ob 
die ausländische Körperschaft tatsächlich steuer-
begünstigte Zwecke verfolgt. 

Außerdem können nunmehr auch Spenden in den 
Vermögensstock einer Stiftung im EU-/EWR-
Gebiet steuerlich geltend gemacht werden. Bislang 
war dies auf inländische Stiftungen beschränkt.  

In zeitlicher Hinsicht gelten die Neuregelungen für 
alle Fälle, in denen die Einkommensteuer noch nicht 
bestandskräftig festgesetzt ist (z. B. weil noch 
ein Einspruchsverfahren anhängig ist).  

2. Degressive Abschreibungen auf Gebäude 
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Bisher konnten degressive Abschreibungen auf Ge-
bäude nur in Anspruch genommen werden, wenn 
diese sich in Deutschland befanden. Jetzt sind degres-
sive Abschreibungen auf Gebäude im EU-/EWR-
Raum möglich. Dies gilt auch für Veranlagungszeit-
räume vor 2010, wenn die Steuerbescheide noch 
nicht bestandskräftig sind.  

3. Steuerfreie Überlassung von Mitarbeiterbeteili-
gungen auch bei Entgeltumwandlung  

Der Vorteil eines Arbeitnehmers aus der unentgeltli-
chen oder verbilligten Überlassung von Mitarbeiter-
beteiligungen am Unternehmen des Arbeitgebers ist 
bis zu 360 € jährlich steuerfrei. Bisher musste aber 
die Mitarbeiterbeteiligung zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn überlassen werden. Jetzt 
sind auch Entgeltumwandlungen begünstigt; hier 
wird ein Teil des geschuldeten Arbeitslohns in eine 
Mitarbeiterbeteiligung umgewandelt. Diese Neurege-
lung gilt bereits ab 2. 4. 2009. 

4. Beschränkte Steuerpflicht von Renten 
Hat ein Rentner seinen Wohnsitz nicht in Deutsch-
land, war seine Rente hierzulande bisher nur (be-
schränkt) steuerpflichtig, wenn sie von einer deut-
schen Zahlstelle (z. B. inländischer Rentenversiche-
rungsträger, inländische Alterskasse für Landwirte 
oder inländisches Versicherungsunternehmen) ge-
zahlt wurde. Fortan gilt: Die Renten können auch 
dann in Deutschland besteuert werden, wenn sie von 
einer ausländischen Zahlstelle geleistet werden – 
vorausgesetzt, die Rentenversicherungsbeiträge konn-
ten in Deutschland als Sonderausgaben berücksichtigt 
werden. Dabei ist unerheblich, ob sich diese Beiträge 
auch tatsächlich steuermindernd ausgewirkt haben.  

5. Riester-Förderung 
Hier haben sich folgende Änderungen ergeben:  
• Die Riester-Förderung wird zukünftig nicht nur 

unbeschränkt Steuerpflichtigen gewährt, sondern 
unter bestimmten Voraussetzungen auch weiteren 
Personengruppen (beispielsweise Grenzgängern, 
die nicht unbeschränkt steuerpflichtig sind, oder 
wenn ein Ehepartner seinen Wohnsitz in einem an-
deren EU-Staat hat).  

• Wohn-Riester ist jetzt auch möglich, wenn das 
selbstgenutzte Wohneigentum im EU-/EWR-
Ausland liegt. Weiterhin erforderlich bleibt aber, 
dass die begünstigte Wohnung die Hauptwohnung 
oder den Mittelpunkt der Lebensinteressen des 
Zulageberechtigten darstellt. Daher sind Ferien-
häuser im Ausland auch künftig von der Förderung 
ausgeschlossen. 

• Ferner wird Riester-Förderung nicht mehr zurück-
gefordert, wenn der Steuerzahler ins EU-/EWR-
Ausland umzieht. 

6. Umsatzsteuerliche Änderungen 
Des Weiteren wurden zahlreiche umsatzsteuerliche 
Änderungen beschlossen, die im Wesentlichen zum 
1. 7. 2010 wirksam werden: 

    Neuregelung der Umsatzsteuerfreiheit im Post-
wesen: Bisher waren „klassische“ Postleistungen 
der Deutschen Post AG von der Umsatzsteuer be-
freit. Der Europäische Gerichtshof hat allerdings 
im Jahr 2009 entschieden, dass dies nur für solche 
Postleistungen gelten darf, die dem „Gemeinwohl“ 
dienen. Sie müssen also flächendeckend zu tragba-
ren Preisen angeboten werden und damit eine 
Grundversorgung der Bevölkerung sicherstellen.  

Dies bedeutet einerseits, dass jetzt auch andere Un-
ternehmen neben der Deutschen Post AG umsatz-
steuerfreie Postleistungen anbieten können; ande-
rerseits werden jedoch auch nur noch bestimmte 
Postleistungen von der Umsatzsteuer freigestellt 
(z. B. Briefsendungen, einschließlich der Beförde-
rung von adressierten Büchern, Katalogen, Zeitun-
gen und Zeitschriften, bis zu 2 kg,  
Paketsendungen bis zu 10 kg, Einschreiben, Wert-
sendungen). Brief- und Paketsendungen, die die 
vorstehend genannten Gewichtgrenzen überschrei-
ten, unterliegen daher der Umsatzsteuer. Gleiches 
gilt für Express- und Nachnahmesendungen oder 
Massensendungen ab 1.000 Stück sowie bei Post-
leistungen aufgrund individuell ausgehandelter 
Vereinbarungen.  

Die Neuregelung gilt für Postleistungen ab dem 
1. 7. 2010. Voraussetzung für die Umsatzsteuer-
freiheit ist aber, dass dann eine zuvor zu beantra-
gende  
Bescheinigung des Bundeszentralamts für Steuern 
(BZSt) vorliegt. In dem Antrag muss sich der Un-
ternehmer verpflichten, flächendeckend im gesam-
ten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland die 
Gesamtheit der Universaldienstleistungen im 
Postwesen oder einen Teilbereich anzubieten.  

    Neue Fristen zur Abgabe der Zusammenfassen-
den Meldung: Unternehmer, die steuerfreie inner-
gemeinschaftliche Warenlieferungen und/oder (ab 
2010) innergemeinschaftliche sonstige Leistungen 
und/oder Lieferungen im Rahmen von innerge-
meinschaftlichen Dreiecksgeschäften ausgeführt 
haben, müssen eine Zusammenfassende Meldung 
(ZM) an das BZSt auf elektronischem Weg über-
mitteln. Die ZM ist zusätzlich zu den Voranmel-
dungen und Jahressteuererklärungen abzugeben.  

Meldezeitraum für Warenlieferungen und in-
nergemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte: Ab 
1. 7. 2010 gilt ein monatlicher Meldezeitraum. Die 
ZM muss dabei bis zum 25. Tag des Folgemonats 
(z. B. bis zum 25. August) an das BZSt übermittelt 
werden. Bisher musste die Übermittlung bis zum 
10. Tag nach Ablauf des Kalendervierteljahres er-
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folgt sein. Ist dem Unternehmer vom Finanzamt 
eine Dauerfristverlängerung im Voranmeldungs-
verfahren gewährt worden, galt diese bisher auch 
für die Abgabe der ZM. Diese Regelung wurde 
nun gestrichen. 

Unternehmer, die in geringer Höhe innergemein-
schaftliche Warenlieferungen und Dreiecksge-
schäfte ausführen (nicht mehr als 100.000 € im 
Quartal), können die ZM weiterhin quartalsweise 
abgeben. Ab 2012 sinkt dieser Grenzbetrag auf 
50.000 €. Wird im Laufe eines Quartals die 
Betragsgrenze von 100.00 bzw. 50.000 € über-
schritten, gilt: Der Unternehmer ist verpflichtet, ei-
ne ZM für den laufenden Kalendermonat und die 
ggf. bereits abgelaufenen Kalendermonate des Ka-
lendervierteljahres bis zum 25. Tag nach Ablauf 
des Kalendermonats abzugeben, in dem die 
Betragsgrenze überschritten wurde. 

Für innergemeinschaftliche sonstige Leistungen 
gilt weiterhin ein vierteljährlicher Meldezeitraum, 
wobei die ZM ab dem 1. 7. 2010 auch hier bis zum 
25. Tag nach Ablauf jedes Kalendervierteljahres 
abzugeben ist. Soweit der Unternehmer bei Aus-
führungen von innergemeinschaftlichen Warenlie-
ferungen bereits zur monatlichen Übermittlung 
verpflichtet ist, sind die Angaben zu den innerge-
meinschaftlichen sonstigen Leistungen in der Mel-
dung für den letzten Monat des Kalendervierteljah-
res zu machen. Aus Gründen der Vereinfachung 
können die Angaben zu den innergemeinschaftli-
chen sonstigen Leistungen aber auch in der monat-
lichen ZM gemacht werden. Möchte der Unter-
nehmer diese Option in Anspruch nehmen, muss er 
dies dem BZSt anzuzeigen. 

Folgen: Die Neuregelung des Meldezeitraums 
führt ab dem 1. 7. 2010 zu unterschiedlichen Ab-
gabefristen bei der Umsatzsteuer. So ist z. B. die 
Umsatzsteuer-Vor-anmeldung für Juli bis zum 
10. August bzw. bei Fristverlängerung bis zum 
10. September einzureichen. Die ZM für Juli muss 
demgegenüber bis zum 25. August übermittelt 
werden. Dies kann zu Problemen führen, denn die 
ZM ist Ausfluss der Buchhaltungsdaten und kann 
folglich erst nach endgültiger Bearbeitung der Da-
ten erstellt werden. Hierfür war bei Inanspruch-
nahme der Dauerfristverlängerung bisher ein Zeit-
rahmen von rund 40 Tagen vorgesehen, da bis zum 
10. des übernächsten Monats die Umsatzsteuer-
Voranmeldung dem Finanzamt eingereicht werden 
musste. Diese Frist wird nun faktisch um ca. 15 
Tage verkürzt, da es praktisch unmöglich ist, die 
ZM und die Umsatzsteuer-Voranmeldung getrennt 
zu bearbeiten. 

    Umsatzsteuererklärungen: Seit 1. 1. 2010 müs-
sen Unternehmer in ihrer Umsatzsteuer-
Voranmeldung und in ihrer Umsatzsteuererklärung 

für das Kalenderjahr zusätzlich die im übrigen 
Gemeinschaftsgebiet ausgeführten steuerpflichti-
gen sonstigen Leistungen gesondert anmelden, für 
die die Leistungsempfänger in dem Mitgliedstaat, 
in dem sie ansässig sind, die Steuer schulden. Bis-
lang waren hier die Angaben zu den sonstigen 
Leistungen im Voranmeldungszeitraum der Rech-
nungsstellung, spätestens in dem auf den Monat 
der Leistungsausführung  
folgenden Monat zu machen. Nunmehr gilt ab 
1. 7. 2010, dass die Angaben zu den sonstigen 
Leistungen in den Voranmeldungszeitraum anzu-
melden sind, in dem die sonstige Leistung tatsäch-
lich ausgeführt worden ist. 

   Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:     

    Ab 1. 1. 2010 können alle Unternehmer beim BZSt 
eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer beantra-
gen. Eine Einschränkung besteht nur noch für ju-
ristische Personen, die nicht Unternehmer sind 
oder welche die Gegenstände nicht für ihr Unter-
nehmen erwerben: Sie erhalten die Identifikations-
nummer nur, wenn sie die Identifikationsnummer 
für innergemeinschaftliche Erwerbe benötigen. Die 
bisherigen Einschränkungen bei der Erteilung der 
Identifikationsnummer für bestimmte Unterneh-
mertypen entfallen. Dies waren:  

• Kleinunternehmer, deren Umsätze im Vorjahr 
nicht höher als 17.500 € waren und im laufen-
den Jahr voraussichtlich nicht höher als 
50.000 € sein werden;  

• Land- und Forstwirte, welche ausschließlich die 
gesetzlichen Durchschnittssätze für die Umsätze 
in ihrem Bereich verwenden;  

• Unternehmer, die ausschließlich Umsätze er-
bringen, die den Vorsteuerabzug ausschließen. 

    Entstehung der Umsatzsteuer bei Steuerschuld-
nerschaft des Leistungsempfängers: Der Entste-
hungszeitpunkt der Umsatzsteuer ändert sich in 
den Fällen, in denen der Leistungsempfänger die 
Umsatzsteuer schuldet (sog. Reverse Charge). Er-
bringt ein Unternehmer, der seinen Sitz in einem 
anderen EU-Staat hat, eine sonstige Leistung an 
einen deutschen Unternehmer, die in Deutschland 
umsatzsteuerpflichtig ist, schuldet der deutsche 
Unternehmer als Leistungsempfänger die Umsatz-
steuer. Diese Umsatzsteuer entsteht nun ab 
1. 1. 2010 mit Ablauf des Voranmeldungszeit-
raums, in dem die sonstige Leistung ausgeführt 
worden ist.  

Keine Änderung ergibt sich bei den folgenden 
Umsätzen. Es handelt sich dabei um 

• Werklieferungen und sonstige Leistungen eines 
im Ausland ansässigen Unternehmers,  

• Lieferungen sicherungsübereigneter Gegenstän-
de,  

• Grundstücksumsätze, die unter das Grunder-
werbsteuergesetz fallen,  
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• Werklieferungen/sonstige Leistungen im Baube-
reich,  

• Lieferungen von Gas und Elektrizität eines im 
Ausland ansässigen Unternehmers. 

Hier entsteht die Umsatzsteuer mit Ausstellung der 
Rechnung, spätestens mit Ablauf des Monats, der 
auf die Leistungsausführung erfolgt.  

Eine Neuerung ergibt sich im Reverse Charge-
Verfahren für Dauerleistungen, die über einen 
Zeitraum von mehr als einem Jahr erbracht wer-
den. Bislang wurden diese erst dann besteuert, 
wenn die Leistung insgesamt erbracht wurde. 
Nunmehr erfolgt ab 1. 1. 2010 die Besteuerung 
spätestens mit Ablauf des Kalenderjahres. Wird die 
Dauerleistung aber nach festen Zeiträumen abge-
rechnet (z. B. vierteljährlich), erfolgt die Besteue-
rung mit Ablauf dieses Zeitraums.  

Hinweis: Die Änderungen sind im Einzelnen z. T. 
sehr komplex und konnten hier nur in aller Kürze 
dargestellt werden. Wir unterstützen Sie gerne mit 
unserer Beratungsleistung in Ihrem Einzelfall.  

 
Umsatzsteuersatz auf Beherbergungs-
leistungen 
Die Senkung des Umsatzsteuersatzes von 19 % auf 
7 % bei Übernachtungen in Hotels sowie bei kurzfris-
tiger Vermietung von Campingplätzen ist höchst 
umstritten. Komplex sind die Folgen für die Umsatz- 
und Lohnbesteuerung: 

1. Umsatzsteuerliche Folgen 
Der Steuersatz von 7 % gilt für alle Umsätze, die 
nach dem 31. 12. 2009 ausgeführt werden. Zu den 
begünstigten Leistungen gehören Übernachtungen 
in Hotels, in Pensionen, Fremdenzimmern und Feri-
enwohnungen, aber auch die Unterbringung von Be-
gleitpersonen in Krankenhäusern. Bei der kurzfristi-
gen Vermietung von Campingflächen sind auch die 
Vermietung von ortsfesten Caravans sowie die Liefe-
rung von Strom begünstigt. Nicht zu den begünstig-
ten Beherbergungsleistungen gehören die Überlas-
sung von Konferenzräumen, Übernachtung in 
Schlafwagen, Vermittlung von Beherbergungsleis-
tungen sowie die Unterbringung von Tieren in Tier-
pensionen. Stornokosten sind grundsätzlich nicht 
umsatzsteuerbar. 

Nicht begünstigt ist bei Hotelübernachtungen die 
Verpflegung (z. B. Halbpension, All-Inclusive, Mi-
nibar). Bei der Rechnungserstellung für ein Pau-
schalangebot dürfen die folgenden Leistungen aber 
in einem Sammelposten z. B. als „Business-
Package“ oder „Service-Pauschale“ zu 19 % USt 
zusammengefasst werden: Frühstück, Internet-, Tele-
fon- sowie Telefaxkosten, Reinigung von Kleidung 

oder Schuhen, Transport von Personen und Gepäck, 
Überlassung von Fitnessgeräten (z. B. Fahrrädern), 
Parkgebühren. 

2. Lohnsteuerliche Folgen 
Arbeitgeber dürfen ihren Arbeitnehmern bei Dienst-
reisen die Reisekosten lohnsteuerfrei erstatten. Hierzu 
gehören neben den Übernachtungskosten auch die 
Verpflegungsmehraufwendungen, die jedoch nur bis 
zur Höhe der steuerlichen Verpflegungspauschalen 
lohnsteuerfrei erstattet werden dürfen: Bei einer 
Dienstreise von 24 Stunden können so 24 € steuerfrei 
erstattet werden. Ist im Übernachtungspreis jedoch 
ein Frühstück enthalten, ist die Verpflegungspauscha-
le von 24 € in Höhe von 20 % (= 4,80 €) zu kürzen, 
da ansonsten das Frühstück zweimal erstattet würde 
(über den Übernachtungspreis inkl. Frühstück und 
über die Verpflegungspauschale). Mit anderen Wor-
ten: Die Finanzverwaltung hat bislang den lohnsteu-
erlichen Wert eines Frühstücks mit 4,80 € angesetzt.  

Da nun ab 2010 der Umsatzsteuersatz für die Über-
nachtung (7 %) und das Frühstück (19 %) voneinan-
der abweichen, droht ein gesonderter Ausweis des 
Preises für das Frühstück in der Hotelrechnung, der 
im Regelfall über den bislang angesetzten 4,80 € 
liegen wird. Dies könnte dazu führen, dass der Ar-
beitgeber entweder nur den reinen Übernachtungs-
preis erstattet oder es – bei vollständiger Erstattung – 
zur Lohnsteuerpflicht kommt, soweit das Frühstück 
teurer ist als 4,80 €. 

Um die vorstehend genannten lohnsteuerlichen Nach-
teile zu vermeiden, lässt der Fiskus es nun zu, dass 
das Frühstück in dem o. g. Sammelposten „Business 
Package“ oder „Service-Pauschale“ enthalten ist und 
nicht gesondert ausgewiesen wird:  

• Lohnsteuerlich kann dann weiterhin unterstellt 
werden, dass das Frühstück lediglich 4,80 € kostet. 
Erstattet der Arbeitgeber die Übernachtungs- und 
die Verpflegungskosten, muss er also nur 4,80 € 
von der Verpflegungspauschale abziehen.  

• Umsatzsteuerlich wird der Sammelposten mit 19 % 
besteuert (s. o., unter 1.). 

Hinweise: Der nach Abzug von 4,80 € für das Früh-
stück verbleibende Teil des Sammelpostens kann als 
sog. Reisenebenkosten steuerfrei erstattet werden. 
Dies gilt aber nicht, wenn im Sammelposten erkenn-
bar Nebenleistungen enthalten sind, die keine Reise-
nebenkosten darstellen (z. B. Pay-TV, Massagen, 
private Telefonate).  

Das Frühstück wird lohnsteuerlich nur mit 1,57 € 
(und nicht mit 4,80 €) angesetzt, wenn es vom Ar-
beitgeber veranlasst (d. h. gewährt) wurde. Es kommt 
dann nicht darauf an, ob das Frühstück gesondert in 
der Hotelrechnung ausgewiesen wird oder in einem 
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Sammelposten enthalten ist. Eine Veranlassung des 
Arbeitgerbers setzt u. a. voraus, dass grundsätzlich er 
die Übernachtung mit Frühstück bucht und die Rech-
nung auch an ihn adressiert ist. 

 
Vorsteuerabzug: Anforderungen an 
die Ausstellung von Rechnungen 
Hintergrund: Angaben in einer Rechnung oder Gut-
schrift müssen mindestens eine eindeutige und leicht 
nachprüfbare Feststellung der Leistung ermöglichen, 
über die abgerechnet worden ist. Was zur Erfüllung 
dieser Voraussetzungen erforderlich ist, richtet sich 
nach den Umständen des Einzelfalls. 
Streitfall: Geklagt vor dem Bundesfinanzhof (BFH) 
hat ein Trockenbauer, der als Subunternehmer arbei-
tet und sich selbst als „Kleinstunternehmer“ ohne 
große Buchhaltung bezeichnet. Er hielt es für unan-
gemessen, in jeder Rechnung genau auflisten zu müs-
sen, welche Arbeiten er im Einzelnen erledigt hat. So 
müsse es in seinem Fall absolut ausreichen, dass er 
dort „Trockenbauarbeiten” aufführe. 
Entscheidung: Auch „Kleinstunternehmer“ müssen – 
und können – in den von ihnen ausgestellten Rech-
nungen Angaben machen, die eine eindeutige und 
leicht nachprüfbare Feststellung der von ihnen er-
brachten Leistungen ermöglichen. Allgemeine Be-
schreibungen allein genügen dabei nicht den Anfor-
derungen an die Leistungsbeschreibung in einer zum 
Vorsteuerabzug geeigneten Rechnung. Durch derarti-
ge Bezeichnungen wird eine mehrfache Abrechnung 
der damit verbundenen Leistungen (in einer anderen 
Rechnung) nicht ausgeschlossen. Damit bestätigt der 
BFH seine bisherige Rechtsprechung. 
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Wichtige Steuertermine im Mai 2010 
10. 5. 2010 Umsatzsteuer; Lohnsteuer*; Solidaritätszuschlag*; Kirchenlohnsteuer ev. und r.kath.* 

 [* bei monatlicher Abführung für April 2010] 

Hinweis: Zahlungsschonfrist bis zum 14. 5. 2010 (gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen per Scheck) 
 

 
 
 

                                               Haftungsausschluss 
 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Vom Verfasser wird kein  

                                               Haftung für den Inhalt übernommen. 


